
  

  

 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

19.09.2023 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Änderungsantrag der AfD-Stadtratsfration zum Jahresabschluss 2022 der 

GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften weist 
den gesetzlichen Vertreter der Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) an, in der 
Gesellschafterversammlung der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Der von der Geschäftsführerin der GWG Gesellschaft für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH vorgelegte, von der Firma MSC Schwarzer Albus 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, geprüfte und am 19. April 2023 mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss des Geschäftsjahres 
2022 wird mit: 
 
Jahresüberschuss EUR      2.362.298,55 
 
Bilanzsumme  EUR  374.255.665,81 
 
festgestellt. 
 
 
2. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 beträgt 3.695.751,55 EUR. 
 
Ein Betrag aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 3.000.000,00 EUR 1.000.000 EUR wird im 
Rahmen der Haushaltskonsolidierung an die Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) abgeführt. 
  
Der verbleibende Bilanzgewinn 2022 nach Ausschüttung von 3.000.000,00 EUR 1.000.000 
EUR in Höhe von 695.751,55 EUR 2.695.751,55 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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3. Der Geschäftsführerin der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH, Frau Jana Kozyk, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 
 
4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der GWG Gesellschaft für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 
 
Gemäß § 21 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der GWG Gesellschaft für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH sind die Gewinnanteile (Ausschüttungsbetrag) vier 
Wochen nach der Gesellschafterversammlung fällig. 
 
gez. A. Raue 
Fraktionsvorsitzender AfD-Stadtratsfraktion 
 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Erfolgt mündlich. 
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